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KONZERTVERTRAG V 3.8d

zwischen und
Name Name Band THE FIRES
vertreten durch vertreten durch Tonic Music Management
Adresse Adresse Zürichstrasse 25

CH-8185 Winkel
Telefon Telefon +41-44 862 42 53
Fax Fax +41-44 862 42 52
E-Mail E-Mail management@thefires.com
Internet Internet www.thefires.com
nachfolgend VERANSTALTER genannt nachfolgend THE FIRES genannt

1 Gegenstand des Vertrages
Das vorliegende Dokument definiert die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien hinsichtlich einer öffentlichen Aufführung (Konzert oder
konzertähnliche Darbietung/Performance) von THE FIRES. Der VERANSTALTER engagiert THE FIRES für folgenden Auftritt :

Anlass
Veranstaltungsort (genaue GPS-Adresse)
Datum
Ankunftszeit Band ca.
Soundcheck ca.
Türöffnung / Eintreffen Gäste
Beginn Konzert THE FIRES
Auftrittsdauer mind.
Ende Konzert THE FIRES

2 Gage und Kosten
Der VERANSTALTER bezahlt THE FIRES für die obengenannte Veranstaltung eine Vergütung wie folgt:
Fixgage (netto) von CHF (in Worten ..... )
+ Spesenentschädigung (netto) von CHF (in Worten ..... )
Auszahlung  in bar direkt nach dem Auftritt

 Überweisung auf PC-Konto 85-64759-1,
IBAN CH20 0900 0000 8506 4759 1
lautend auf THE FIRES, Rock'n'Roll Band, 8185 Winkel
eintreffend spätestens eine Woche vor der Veranstaltung

 eine der vorgenannten Varianten nach Wahl des VERANSTALTERS
THE FIRES haben Anspruch auf  ..... Stück Freikarten (Gästeliste)

Die Parteien verpflichten sich, über diesen Vertragspunkt gegenüber Dritten absolutes Stillschweigen zu bewahren.

3 Technik
Alle Details richten sich nach dem  Technical und dem  Instrumental Rider, die integrierende Bestandteile dieses Vertrags sind.

gestellt durch
VERANSTALTER

gestellt durch
THE FIRES

Schlagzeug (spezielle Konfiguration, stehend gespielt, gem. Rider)

Gitarren und E-Bass, Effektgeräte, Volumenpedale

Gitarren- und Bassverstärker

4 Gesangsmikrophone (Shure 55SH)

4 Gesangsmikrophon-Ständer gem. Rider

mind. 3 Bühnenmonitore

PA (Soundanlage)
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Mischpult, Effekte, EQ, Comp, Gate

Tontechniker / Konzertabmischung

Instrumentenmikrophonierung (dr, gui), DI-Box (b), Muco gem. Rider

Bühne (min. 1,2m erhöht), min. B 4m  x T 3m, wettersicher überdacht

Platz für Mischpult, min. 1 x 1m, wettersicher überdacht

Stromanschlüsse 230 V auf der Bühne, min. 2 x 13A abgesichert

Bühnenbeleuchtung, Lichttechniker (sofern nötig/erwünscht)

Stromanschlüsse ZUSÄTZLICH für Beleuchtung, wenn die Beleuchtung
durch THE FIRES gestellt wird (bitte auf genügende Absicherung achten):

min. 2'000 Watt (nur Kleinstbühnen) ................................
min. 6'000 Watt (nur Club-Gig) ........................................
min. 10'000 Watt ............................................................

Die Band kann folgende Steckertypen anschliessen: T13, T15, CEE16/32
und verfügt über Adapter für DE (Schuko), IT, UK, US, AUS.

FI- und Überspannungsschutz für sämtliche elektrischen Installationen

 Haustechniker [bitte vom VERANSTALTER auszufüllen]

Name
Telefon (Mobile)
E-Mail

Während der ganzen Dauer des Konzerts (ab voraussichtlichem Eintreffen der Band) stellt der VERANSTALTER sicher, dass ein technischer
Verantwortlicher (Haustechniker) im Konzertlokal anwesend ist.

4 Verpflegung, Unterkunft und Anreise
Der VERANSTALTER stellt auf seine Kosten zur Verfügung

Getränke (ohne teure Mixgetr./Spirituosen) für die Band und 2 Helfer ab deren Eintreffen und nach deren Bedarf

Essen für 5 Personen für die Band und 2 Helfer (bitte kein Fastfood)

abschliessbare  Garderobe für die Dauer des Aufenthalts der Band in unmittelbarer Bühnennähe

Hotelzimmer inkl. Frühstück 1 Dreier- und 1 Doppelzimmer für die auf den Auftritt folgende Nacht

Anreise (Flüge gem. sep. Vereinbarung) für die Band und 2 Helfer; Achtung: Bandgepäck zusätzlich buchen!

5 Werbung
 ist Sache des VERANSTALTERS
 THE FIRES stellen folgende Werbematerial kostenlos zur Verfügung:

Fotos und Bandlogo, Bandbeschrieb ab Homepage www.thefires.com > FÜR VERANSTALTER + MEDIEN

Plakate und Flyervorlage ab Homepage www.thefires.com > FÜR VERANSTALTER + MEDIEN

 auf Wunsch stellen THE FIRES dem VERANSTALTER folgendes Werbematerial gegen eine Entschädigung zur Verfügung
 inkl. individuellem Eindruck nach Wunsch des VERANSTALTERS

Plakate A3 4farbig, 160g/m2   ( ____ Pack zu 10 Stk.) Fr.   8.–/10 Stk.

Flyer A5 4farbig, 120g/m2   ( ____ Pack zu 50 Stk.) Fr. 10.–/50 Stk.

Flyer A6 (beidseitig bedruckt) 4farbig, 200g/m2   ( ____ Pack zu 5000 Stk.) Fr. 180.–/5000 Stk.

Die Angaben zum Druck des Werbematerials muss mindestens 6 Wochen vor Konzertbeginn bei THE FIRES eintreffen. Das Werbematerial
wird spätestens 4 Wochen vor dem Konzerttermin dem VERANSTALTER zugesandt.
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6 Urheberrechtsentschädigung, Bewilligungen
 THE FIRES liefern dem VERANSTALTER eine ausgefüllte Stückliste zuhanden der SUISA. Es ist Sache des VERANSTALTERS, diese der

SUISA zuzustellen und die daraus resultierenden Lizenzkosten bzw.  Urheberrechtsentschädigung zu bezahlen.
 Der VERANSTALTER trägt sämtliche Gebühren wie Urheberrechtsentschädigung, allfällige Billet- und Quellensteuern,

Mehrwertsteuer, Kosten der Bewilligungen und dergleichen.
 Das Einholen der nötigen Bewilligungen zur Durchführung des Konzertes ist alleinige Sache des VERANSTALTERS.

7 Rechte und Pflichten der Parteien
Der VERANSTALTER
 übernimmt die Haftung für die Sicherheit von THE FIRES und deren Hilfskräfte, sowie für die von THE FIRES in den

Veranstaltungsort eingebrachten Anlagen und Instrumente während des Aufenthaltes am Veranstaltungsort.
 stellt sicher, dass am Veranstaltungsort alle Stromquellen mit wirksamem Überspannungs- und FI-Schutz versehen sind. Für

Schäden am Equipment von THE FIRES, verursacht durch mangelhafte Stromversorgung, haftet der VERANSTALTER.
 erteilt THE FIRES das Recht, vor, während und nach dem Konzert Tonträger und Merchandising-Artikel auf eigene Rechnung und

ohne Kommission anzupreisen und zu verkaufen.
 stellt sicher, dass ohne vorherige Genehmigung von THE FIRES das Konzert weder von ihm noch von Dritten in Ton, Bild oder Video

aufgenommen wird und nicht von Rundfunk, Fernsehen, Internet oder anderen Medien/Institutionen veröffentlicht wird.
 verpflichtet sich, THE FIRES bei Abschluss dieses Vertrags zu informieren, wenn der Anlass politischen oder Werbe-Zwecken dient

oder wenn der VERANSTALTER, die Lokalität oder das Umfeld in irgend einer Weise den Ruf von THE FIRES gefährden könnten.
 legt diesem Vertrag einen Anfahrtsplan zum Konzertlokal/-ort bei.
 stellt die direkte Zufahrt zur Bühne sowie einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe der Bühne sicher.

THE FIRES
 sichern Einhaltung der in Punkt 1 vereinbarten Zeiten zu.
 sind in der künstlerischen Gestaltung ihres Auftritts frei.
 können ihre Konzertdarbietung für eigene kommerzielle Zwecke selbst aufnehmen (Audio und Video).

8 Rechtliches
 Wird das Konzert durch den VERANSTALTER abgesagt, so ist die vereinbarte Gage zu entrichten.
 Im Falle höherer Gewalt erlischt dieser Vertrag. Beide Parteien tragen ihre Unkosten selbst.
 Sollten THE FIRES ein terminlich überschneidendes Promotions-Engagement (TV/Radio/Tournée) angeboten erhalten, haben THE

FIRES das Recht, diesem gegenüber diesem Vertrag ohne Kostenfolge den Vorzug zu geben. Auf Verlangen des VERANSTALTERS
sind THE FIRES verpflichtet, einen adäquaten Ersatz zu gleichen Konditionen anzubieten. Bei öffentlichen Auftritten kann bei
gegenseitigem Einverständnis auch ein Ersatzdatum gesucht und vereinbart werden.

 Bei Unfall oder ernsthafter Erkrankung von Bandmitgliedern wird der Vertrag gegenstandslos. THE FIRES verpflichten sich, in
diesem Falle das Konzert zu denselben Konditionen nachzuholen.

 Der ausschliessliche Gerichtsstand ist Bülach.
 Dieser Vertrag untersteht schweizerischem Recht.
 Vertragsänderungen oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform.

9 Salvatorische Klausel
 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags nichtig oder unwirksam sein, werden dadurch die übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die

nichtige oder unwirksame Bestimmung wird durch eine Klausel ersetzt, durch welche der ursprünglich gewollte Zweck am besten
erreicht wird.

10 Unterschriften
Für den VERANSTALTER Name Ort, Datum Unterschrift

Für THE FIRES Name Ort, Datum Unterschrift
Tonic Music Management
(als Vertreter, Vertrags-
partner sind THE FIRES

Erni Christoph Winkel,

Das Vertragsdoppel ist der anderen Partei bis zum __________ unterschrieben zuzusenden.


